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 FORMDROPDOWN 

     
     
     
Aufforderung zur G 42-Untersuchung
Sehr geehrte FORMDROPDOWN 
      ,

die Mitarbeiter in Zahnarztpraxen müssen sich nach den Regelungen des Gesetzgebers als Erstuntersuchung vor Arbeitsaufnahme und danach als Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen (spätestens nach 3 Jahren) arbeitsmedizinisch untersucht werden. Ohne Durchführung dieser Untersuchung kann eine Beschäftigung nicht erfolgen.
Der Umfang dieser Untersuchung ergibt sich aus dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 42 („Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“) und umfasst neben der Allgemeinuntersuchung insbesondere die Infektionen Hepatitis B und C.
 FORMDROPDOWN 
 wird diese Untersuchung durchführen. Für unsere Praxis ist zu-ständig:      .
Bitte vereinbaren Sie einen Termin und nehmen Sie Ihren Impfpass, den Unterweisungsbogen über die Möglichkeit der Immunisierung sowie weitere Unterlagen, die Aufschluss über Ihre gesundheitliche Vorgeschichte enthalten, mit.

Es empfiehlt sich, die G 42-Untersuchung mit der Untersuchung G 24 zu kombinieren.
Alle Untersuchungsergebnisse unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht, sie bleiben bei  FORMDROPDOWN 
 untersuchenden  FORMDROPDOWN 
 Sie auch über die von der Norm abweichenden Befunde informiert.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

............................................
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